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Kriterium klein mittel groß

Umsatz (TEUR) < 9.680
> 9.680 u.

< 38.500
> 38.500

Bilanzsumme 

(TEUR)
< 4.840

> 4.840 u. 

< 19.250
> 19.250

Arbeit nehmer < 50
> 50 u. 

< 250
> 250
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II. Voraussetzungen der Angabepfl icht

Außerbilanzielle Geschäfte sind Rechtsgeschäfte oder 

Maßnahmen, die sich infolge der Übernahme von Vor-

teilen oder Risiken auf die gegenwärtige bzw. künftige 

Finanzlage auswirken können, bei denen es allerdings 

nicht zum Ansatz von Vermögensgegenständen oder 

Schulden kommt. Ob ein außerbilanzielles Geschäft vor-

liegt, ist am jeweiligen Abschlussstichtag zu prüfen.

Unter den Anwendungsbereich der Regelung  fallen 

damit ggf. Factoring- und ABS-Transaktionen, 

un echte Pen sionsgeschäfte, Operate-Leasing-

 Verhältnisse (auch in Verbindung mit Sale-and-

lease-back-Konstruk tionen) oder die Auslagerung 

betrieblicher Funktionen.

Liegen solche Geschäfte vor, besteht eine Angabepfl icht 

nur, soweit dies zur Beurteilung der Finanzlage not-

wendig ist. 

Dies wird z.B. bei in Bezug auf Zeitpunkt, Zeitraum 

oder Geschäftspartner ungewöhnlichen  Geschäften 

anzunehmen sein, oder wenn aus den  Geschäften 

eine erhebliche Veränderung der  Finanzsituation 

zu erwarten ist. Nicht unter die Angabepfl icht  fallen 

hingegen regelmäßig die am Stichtag schweben-

den Lieferungen/Leistungen des gewöhnlichen 

Geschäftsbetriebs.

III. Umfang der Angabepfl icht

1. Art und Zweck der Geschäfte

Ausreichend ist eine nach Vertragstypen (z.B. Factoring, 

Leasing, unechte Pensionsgeschäfte etc.) zusammen-

gefasste Angabe. Alternativ kommt auch eine Kategori-

sierung nach Art der mit den Geschäften verbundenen 

Vorteile bzw. Risiken in Betracht.

Erstmals in Abschlüssen für ein nach dem 31.12.2008 

beginnendes Geschäftsjahr – bei kalenderjahrgleichem 

Geschäftsjahr also ab dem Abschluss 2009 – müssen 

Kapitalgesellschaften, Kapitalgesellschaften & Co. (z.B. 

GmbH & Co. KGs) und Konzerne im Anhang bestimmte 

Angaben zu nicht in der Bilanz enthaltenen Geschäften 

machen.

I. Betroffene Abschlüsse

Soweit es für die Beurteilung der Finanzlage nötig ist, 

sind im Anhang des Einzelabschlusses von Kapital-

gesellschaften und KapCo-Gesellschaften zu außerbilan-

ziellen Geschäfte anzugeben (§§ 285 Nr. 3, 288 HGB):

Im Konzernabschluss besteht eine der Situation bei 

großen Kapitalgesellschaften entsprechende Angabe-

pfl icht für außerbilanzielle Geschäfte des Mutterunter-

nehmens sowie der einbezogenen Tochterunternehmen 

(§ 314 Abs. 1 Nr. 2 HGB). Nicht angegeben werden müssen 

hingegen außerbilanzielle Geschäfte von nicht konsoli-

dierten Tochterunternehmen, von Gemeinschaftsunter-

nehmen oder von assoziierten Unternehmen. Eben-

falls nicht unter die Angabepfl icht fallen außerbilanzielle 

Geschäfte, die durch Konsolidierung eliminiert werden. 
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Im Beispiel von Sale-and-lease-back-Transaktion 

werden i.d.R. als Konsequenzen für die Finanz-

lage sowohl der Verkaufserlös als auch die über die 

Vertragsdauer zu zahlenden Leasingraten anzuge-

ben sein. Als Vorteil kommt z.B. die Vermeidung des 

Restwertrisikos, als Risiko etwa die Fixierung der 

Auszahlungsstruktur über die Leasingdauer infrage.

IV. Mehr zum Thema

Das IDW hat zu den Details der Angabepfl icht den Entwurf 

einer Stellungnahme zur Rechnungslegung (ERS HFA 32) 

im Internet unter www.idw.de veröffentlicht.

Als Zweck der Geschäfte sind die mit den jeweiligen Trans-

aktionen hauptsächlich verfolgten Ziele anzugeben. 

Im Fall einer Sale-and-lease-back-Gestaltung könnte 

dies z.B. die Beschaffung liquider Mittel zur Tilgung 

der für die ursprüngliche Anschaffung aufgenomme-

nen Verbindlichkeit sein.

2. Risiken und Vorteile der Geschäfte

Für jede Art angabepfl ichtiger Transaktionen sind die 

Wirkungen auf die Stichtagsliquidität sowie – z.B. geglie-

dert in Anlehnung an das Fristenschema des Verbind-

lichkeitenspiegels – die künftigen Finanzmittelströme 

darzustellen. Darauf aufbauend sind getrennt vonei-

nander die Vorteile bzw. Risiken der außerbilanziellen 

Geschäfte anzugeben. 
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